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Mietvertrag 
 

für die Schützen Thunbachtal 
 
 
Die Schützen Thunbachtal überlassen die Schützenstube ( inkl. Küche und WC - Anlagen ) zur mietweisen 
Benützung an : 
 

Anlass:  _____________________ 
 
Verein: …………………………… E-Mail: ...................................... 
 
Name: .................................  Vorname: ...................................... 
  
Strasse: ................................. PLZ / Wohnort: ...................................... 
 
Telefon Privat:  ................................. Mobile:  ...................................... 
 
Mietdatum: ................................. 
 
Die Mietzeit beginnt am: ............................ um: ............ Uhr und endet  
 
am: ......................... um: ................ Uhr 
 

Der Mietzins beträgt Fr. ........ und ist im voraus auf folgendes Konto zu überweisen:   

Raiffeisenbank Frauenfeld / IBAN CH40 8080 8009 4182 9140 2 
Zu Gunsten: Schützen Thunbachtal, Matzingerstrasse 13, 8512 Thundorf 
 
Untervermietung ist nicht gestattet.  
 

Vertrags - Bestimmungen 
 
1. Der Mieter ist verpflichtet, zum Mobiliar sowie zu den Räumlichkeiten Sorge zu 

 tragen.Treten während der Miete irgendwelche Beschädigungen auf, (  Glasbruch usw.) 
 so hat der Mieter dies dem Vermieter mitzuteilen. Für Beschädigungen, Unfälle usw. 
 während der Mietzeit haftet vollumfänglich der Mieter. 
 

2. An bestehenden Anlagen ( Sanitär , Elektrisch usw. ) dürfen keine Aenderungen 
 vorgenommen werden. 
 

3. In der Schützenstube sind folgende Geräte verboten: 
 Gasgrille , Holzkohlengrille, zusätzliche Kochmöglichkeiten, (ausgenommen Raclettöfen, 
 Fonduerechaud ) die Benützung von Bostitchklammern, Nägeln, doppelseitige Kleber, 
 elektronische Geräte wie Laser und Discoanlagen. 
 

4. Die Ueber - und Rückgabe erfolgt durch den Schützenhauswart.  Vor Ablauf der  Mietzeit sind 
 die Räumlichkeiten und die benützten Gegenstände zu reinigen (inkl. Chemiee) und die 
 Ordnung ist wieder herzustellen. 
 

5. Handtüchlein und Kehrichtsäcke sind vom Mieter mitzubringen. Volle Kehrichtsäcke, usw. 
 müssen vom Mieter selbst entsorgt werden! 

 
6. Die Getränke sind bereits in der Schützenstube eingelagert und sind von den Schützen zu 

beziehen. Die Getränkeabgabe an den Mieter erfolgt zu Listenpreisen. Der Minimale 
Getränkebezug beträgt 50.- Fr, sollte der Bezug kleiner sein werden fix 50.- Fr verrechnet. 

 
7. Der Mieter darf nur dann Getränke verkaufen, wenn er dafür bei der Gemeinde ein 

 Gelegenheitspatent gelöst hat, ausgenommen er gibt sie zum Selbstkostenpreis ab. 
 
8. Die Schützen Thunbachtal lehnen jede Haftung bei Konflikten mit dem Wirtschaftsgesetz ab! 
 
 
Thundorf , ........................... Für den Vermieter:          ______________________________ 

         
  Der Mieter:  _______________________________ 


